
• Mehr Selbstbestimmung und Selbständigkeit für 

behinderte Menschen. 

• Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen arn alltäg lichen Leben der Gesellschaft. 

• Zufriedenheit behinderter Menschen mit der eigenen 

Lebenssituation und Steige! ung ihrer Lebensqualität. 
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' Kostenpflichtig. Es gilt der Preis entsprechend der PreiSliste !hre'i Telelonanbieters -

111 der Regel O.i4 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. 

Das Bürgertelefon des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

ist von Montag bis Donnerstag von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

Nreichbar. 

zum Thema Behinderung wählen Sie bitte d ie Telefonnummer: 

01805/ 67 67·15' 

Wenn Sie das Schreibtelefon für Gehörlose und Hörg eschädigte 

nut zen wollen, dann wählen Sie bitte die Telefonnummer: 

01805/67 67-16' 

Per Fax erreichen Sie das Bürgertelefon immer unter der Nummer: 

01805/67 67-17• 

Das Gebärdentelefon erreichen Sie nur in der Zeitvon 14.00 Uhr b is 

18.00 Uhr. Fürdie Kommunikation benötigen SieentwedereinVolP­

und videofähiges Endgerät, das mit dem Signalisierungsprotokoll 

SIP umgehen kann (IP·Vicleo-Telefon), oder einen PC mit einer ent· 

sprechenden Software (Softclient bzw. Softphone). 
I 

Weitere Informationen 

www.budget.bmas.de 

www.projekt-persoenliches-budget.de 

www.buclget.pari taet.org 

www.bar-fr·an kfurt.cle 

www.reha-servicestellen.cie 

www.forsea.de 

www.isl-ev.cie 

Beratungstelefon z.um Persönlichen Budget der Interessenvertre­

tung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V.: 0180/22 16 62 1 

./ 

& I ßuntlesministerlllm 
~~1' für Arbeit und SoL1ales 

Jetzt entscheide 
ich selbst! 

Tr :!gerübe rgre i1 e~des 
P~r~önllches Bu11aet 



Das (trägerübergreifende) Persönliche Budget ist eine alternati­

ve Leistungsform zurTeilhabe und Rehabilitation durch Geldbeträge 

oder ersatzweise auch Gutscheine. Es ermöglicht Ihnen selbst zu 

entscheiden, wann, wo, wie und von wem Sie Teilhabeleistungen in 

Anspruch nehmen, um Ihren Individuellen Hilfebedarf optimal 

abzudecken. Durch das Persönliche Budgetwerden Sie zum Käufer, 

Kunden oder gar zum Arbeitgeber und haben somit Einfluss a.uf die 

Art und Gestaltung der Leistung, die Sie erhalten. Das stärkt Ihre 

Selbstbestimmung und Ihre Selbständigkeit und ermöglicht eine 

gleichb·erechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 

Grundlage des Persönlichen Budgets istdabei eine Zielvereinbarung 

zwischen Ihnen als Budgetnehmer oder Budgetnehmerin und dem 

Leistungsträger, der als Ansprechpartner und Koordinator in allen ". 

Belangen des Persönlichen Budgets fungiert. 

Gleichgültig, welche und wie vie le einzelne Leistungen Sie in 

Anspruch nehmen, auch wenn die Leis.tungen versch iedene Leis· 

tungsträger betreffen, Sie haben immernur einen Ansprechpartner. 

Damit wird garantiert, dass das Persönliche Budget immer aus 

einer Hand kommt. 

Wenn Sie einen Antrag auf ein Persönliches Budget stellen oder eine 

Beratung wünschen und weitere Informationen benötigen, wenden 

Sie sich am besten an die unten genannten Leistungsträger oder an 

eine gemeinsame Servicestelle. 

Folgende Leistungsträger können am Persönlichen Budget beteiligt 

sein: 

• Krankenkasse 

Bundesagenturfür Arbeit 

Unfallversicherungsträger / 

• Rentenversicherungsträg er, Träger der Alterssicherung 

der Landwirte 

a Träger der Kriegsopferversorgung und ·fü rsorge 

• Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

Sozialhilfeträger 

• Pflegekasse 

• Integrat ionsamt 

Eine gemeinsame Servicestelle in Ihrer Nähe finden Sie unter: 

www.reha-servicestellen.de 

Ein typischer Ablaufeines Verwaltungsverfahrens könnte w ie folgt 

aussehen: 

Sie wenden sich an eine gemeinsame Serviceste tle, um ein 

Persön liches Budget zu beantragen. 

• Im Gesprä ch m it ihnen werden die tatsäch lich in Betracht 

kommenden Leist ungen geklä1t. 

Die gemeinsame Servicestelle nimmt mit demjden zuständi­

gen Leistungsträgeri -n Kontakt auf. 

Bei Leistungen mehrerer Träger bittet derjenige, der zum so 

genannten Beauttragten wird, die amder.en Leistungsträger um 

eine Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen. 

Dann w~rd der Bedarf gemeinsam mit Ihnen und gg f. Ver· 

t retern der einzelnen Leistungsträger beim "Beauftragten" 

besprochen. 

• Sobald der Bedarf festgestellt ist, schließen Sie und der 

.. Beauftragte" eine Zielvereinbarung über die m it dem (träger· 

übergreifenden) Persönlichen Budget abzudeckenden Leis­

tungell. 

• Sie erhalten danach von dem ,.Beauf t ragten" einen Gesamt­

bescheid Uber die Einzelheiten Ihres Persönlichen Budgets. 

• Im Abstand von mindestens zwei Jahren w ird Ihr Bedarf 

geprüft und ggf. angepasst. 

• Sie erhalten alle Leistungen aus einer Hand. Ihr Ansprechpart­

ner ist und bleibt der für Ih r Budget festgelegte .Beauftragte". 


